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Antrag 155/II/2022

Jusos Landesvorstand

Der Landesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Annahme in der Fassung der AK (Konsens)

Gendergerecht und inklusive Sprache auch im Land Berlin
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Die Sozialdemokratischen Mitglieder des Senats sowie

die sozialdemokratischen Mitglieder des Berliner Abge-

ordnetenhausesmögen sich dafür einsetzen, die Gemein-

same Geschäftsordnung der Berliner Verwaltung (GGO)

zu ändern, um eine inklusive, gendersensible Sprache in

Schriftstücken der Berliner Verwaltung zu ermöglichen.

Dazu soll eine Änderung von §2 (2) der GGO umgesetzt

werden, so dass neben geschlechtsneutralen Personenbe-

zeichnungen, geschlechtsinklusive Personenbezeichnun-

gen mit Sternchen oder Doppelpunkt künftig ermöglicht

werden. Die Entscheidung, ob ein Sternchen oder einDop-

pelpunkt als Mittel der gendersensiblen Schreibweise ge-

wählt wird, soll auf Vorschlag der Senatsverwaltung für

Wissenschaft, Gesundheit, Pflege undGleichstellung vom

Berliner Senat getroffen werden.

Begründung

Die Nutzung von geschlechtergerechter und gleichzei-

tig inklusiver Schreibweise von Personenbezeichnungen

ist ein wichtiges Zeichen zur Inklusion von nichtbinären

oder diversgeschlechtlichen Personen in der Öffentlich-

keit. Derzeit ist die Nutzung von inklusiven Schreibweisen

mit Gendersterchen oder Doppelpunkt laut der Gemein-

samen Geschäftsordnung der Berliner Verwaltung (GGO)

nicht zulässig. Dies schränkt Publikationen der Berliner

Verwaltung ein und schließt nichtbinäre Personen syste-

matisch aus. Eine Reform der GGO, um geschlechtssensi-

ble Schreibweisen zuermöglichen kanneinfachunddurch

einen Senatsbeschluss erwirkt werden.

Die Sozialdemokratischen Mitglieder des Senats sowie

die sozialdemokratischen Mitglieder des Berliner Abge-

ordnetenhausesmögen sich dafür einsetzen, die Gemein-

same Geschäftsordnung der Berliner Verwaltung (GGO)

zu ändern, um eine inklusive, gendersensible Sprache in

Schriftstücken der Berliner Verwaltung zu ermöglichen.

Dazu soll eine Änderung von §2 (2) der GGO umgesetzt

werden, so dass neben geschlechtsneutralen Personenbe-

zeichnungen, geschlechtsinklusive Personenbezeichnun-

gen mit Sternchen und Doppelpunkt künftig ermöglicht

werden.
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